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§ 32 MMHMG Werbebeschrankung
und Provisionsverbot

MMHmMG - Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Berufsaustubung ist eine dem beruflichen Ansehen abtragliche,
insbesondere jede vergleichende, diskriminierende oder unsachliche Anpreisung oder Werbung verboten.

2. (2)Der Heilmasseur darf keine Verglutungen flr die Zuweisung von Kranken sich oder einem anderen
versprechen, geben, nehmen oder sich zusichern lassen. Rechtsgeschafte, die gegen dieses Verbot verstofRen,
sind nichtig. Leistungen aus solchen Rechtsgeschaften kdnnen zurtickgefordert werden.

In Kraft seit 01.04.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 32 MMHmG Werbebeschränkung und Provisionsverbot
	MMHmG - Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz


